
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/10/10 87/12/0104
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1988

Index

63/02 Gehaltsgesetz

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §311;

GehG 1956 §27 Abs2;

GehG 1956 §27 Abs4;

PG 1965 §56;

Rechtssatz

Eine in einem ö8entlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu einem Bundesland stehende Dienstnehmerin, die aus diesem

Dienstverhältnis in einer einen Abfertigungsanspruch nach § 26 Abs 3 GehG begründenden Weise ausgeschieden ist,

aber innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung dieses Dienstverhältnisses in ein Dienstverhältnis zu einer

inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen wird, hat keinen Anspruch darauf, von der erhaltenen Abfertigung

einen dem ?ktiven Überweisungsbetrag nach § 308 ASVG (den der Dienstgeber für Zeiten eines früheren

pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnisses und Vordienstzeiten vom Pensionsversicherungsträger erhalten

hätte, wenn die Dienstnehmerin von ihrem Recht nach § 311 Abs 3 ASVG Gebrauch gemacht hätte) oder den

besonderen Pensionsbeitrag nach § 56 PensG (den die Dienstnehmerein für diese Zeiten geleistet hat) entsprechenden

Teilbetrag nicht rückerstatten zu müssen. Eine berichtigende Auslegung des § 27 Abs 4 iVm Abs 2 GehG idS ist

abzulehnen. Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen nicht (Hinweis auf VfGH E 15.6.1987, B 254/87).
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